
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vom 16. bis 27. Oktober 2025 

 
in Zusammenarbeit mit: 

 
 
 

„Ich habe auf dem Altar Gottes ewige 
Feindseligkeit gegen jede Form der 
Tyrannei über den menschlichen Geist 
geschworen.“ 

Wir halten diese Wahrheiten für 
selbstverständlich: dass alle Menschen 
gleich geschaffen sind, dass sie von 
ihrem Schöpfer mit bestimmten 
unveräußerlichen Rechten ausgestattet 
sind, darunter Leben, Freiheit und das 
Streben nach Glück, und dass zur 
Sicherung dieser Rechte Regierungen 
unter den Menschen eingesetzt werden. 
Wir ... veröffentlichen und erklären 
feierlich, dass diese Kolonien freie und 
unabhängige Staaten sind und von Rechts 
wegen sein sollten ... und zur 
Unterstützung dieser Erklärung 
verpfänden wir im festen Vertrauen auf 
den Schutz der göttlichen Vorsehung 
gegenseitig unser Leben, unser 
Vermögen und unsere heilige Ehre. 

Gott, der uns das Leben gab, gab uns 
auch die Freiheit. Können die Freiheiten 
einer Nation sicher sein, wenn wir die 
Überzeugung verloren haben, dass diese 
Freiheiten ein Geschenk Gottes sind?  

 

Ich fürchte um mein Land, wenn ich 
daran denke, dass Gott gerecht ist und 
dass seine Gerechtigkeit nicht ewig ruhen 
kann. Handel zwischen Herr und Sklave 
ist Despotie. Nichts steht sicherer im 
Buch des Schicksals, als dass diese 
Menschen frei sein sollen. Schaffen Sie 
Gesetze zur Bildung des einfachen 
Volkes. Dies zu bewirken, ist Aufgabe 
des Staates und zwar nach einem 
allgemeinen Plan. 

Ich bin kein Befürworter häufiger 
Gesetzes- und Verfassungsänderungen, 
aber Gesetze und Institutionen müssen 
mit dem Fortschritt des menschlichen 
Geistes Hand in Hand gehen. Mit 
zunehmender Entwicklung und 
Aufklärung, mit neuen Entdeckungen, 
neuen Wahrheiten und dem Wandel von 
Sitten und Meinungen sowie mit den 
veränderten Umständen müssen sich auch 
die Institutionen weiterentwickeln, um 
mit der Zeit Schritt zu halten…… 

Zitate:  
Thomas Jefferson 3. Präsident der USA 
 

Das 
Zentrum der 

Macht 
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Das Zentrum der Vereinigten Staaten 

Im bevölkerungsreichsten Teil der Vereinigten Staaten laufen die Fäden der Politik, Finanzen, 
Wirtschaft, Medien, Kunst und Kultur zusammen, weshalb die Ostküste mit ihren ältesten 
Metropolen des Landes oft auch als das Zentrum der Macht bezeichnet wird.  

Diese Reise bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, die Wiege der amerikanischen Demokratie 
und die Entwicklung der politischen Landschaft der Vereinigten Staaten hautnah zu erleben.  

In Washington D.C., der Hauptstadt der Nation, werden Sie die bedeutendsten politischen 
Institutionen und historischen Stätten besuchen, darunter das Kapitol, das Weiße Haus und das 
Lincoln Memorial. Hier erfahren Sie mehr über die Geschichte und die Prinzipien, die die USA 
geprägt haben. Diese imposanten Denkmäler und inspirierenden Museen von Washington D.C. 
sind nur der Anfang. Durch abwechslungsreiche Natur und Kulturlandschaften führt diese Reise 
tief ins Hinterland nach Pittsburgh – einer Stadt, die für ihren industriellen Wandel und ihre Rolle 
in der amerikanischen Geschichte bekannt ist. Hier werden Sie die sozialen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen erkunden, die die politische Agenda dieser Region beeinflussen. Mit 
Gettysburg geht es dann tief in die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs und die Helden 
dieser Zeit. Ein Besuch bei den Amish-People lässt erahnen, wie viel deutsche Spuren in 
Pennsylvania zu finden sind. So auch das Germantown, ein Stadtgebiet in Philadelphia, wo man 
in deutscher Kultur und Kulinarik schwelgen kann. Aber Philadelphia ist natürlich mehr als das. 
Hier wurden die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der Vereinigten 
Staaten unterzeichnet. In Philadelphia erfahren Sie, wie und wo die Grundlagen der 
amerikanischen Demokratie gelegt wurden, und lernen die lebendige politische Kultur der Stadt 
kennen. 

Begleiten Sie uns auf dieser faszinierenden Reise, die nicht nur die politischen Meilensteine der 
USA beleuchtet, sondern auch die Menschen und Geschichten, die hinter diesen Ereignissen 
stehen. Lassen Sie uns gemeinsam die Wurzeln und die Entwicklung der amerikanischen Politik 
entdecken! 

Am 5. November 2024 entschieden die AmerikanerInnen nach einem aufregenden Wahlkampf 
erneut über die Führung ihres Landes. Viele sprechen von einer Schicksalswahl für die USA und 
die Welt. Erste Erfahrungen und Entscheidungen der aktuellen politischen Ausrichtung sind 
spürbar und können in Expertengesprächen diskutiert werden. Am Puls der Zeit, sozusagen! 

 

Notiz am Rande:  
Konrad Adenauers erste Reise in die USA war 1953. Dieser Besuch markierte die politische Akzeptanz der 

Bundesrepublik im Westen und den Beginn des Transatlantischen Bündnisses.  
„Es besteht für uns kein Zweifel, dass wir nach unserer Herkunft  

und nach unserer Gesinnung zur westeuropäischen Welt gehören“  
(Zitat: Konrad Adenauer) 
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1. Tag, DO 16.10.25 Anreise  

Sie starten Ihre Reise ab Berlin über / oder direkt von Frankfurt mit der Lufthansa/Discover nach 
Washington D.C.. Nach der Ankunft fahren Sie ins Zentrum von Washington. Auf der Fahrt können 
Sie schon erste Ausblicke auf die Stadt und den Potomac River genießen. Die Hauptstadt ist 
bekannt für ihre historischen Sehenswürdigkeiten, monumentalen Regierungsgebäude und 
kulturelle Vielfalt. Als politisches Zentrum des Landes bietet Washington D.C. eine reiche 
Geschichte, die in den majestätischen Bauwerken, wie dem Weißen Haus und dem Kapitol lebendig 
wird. Freuen Sie sich auf die kommenden Tage. Zimmerbezug im zentralen Hotel und Nachtruhe.  

 

2. Tag, FR 17.10.25 Washington D.C. & Begegnung 

Nach einer erholsamen Nacht erleben Sie zum Auftakt der Reise eine umfassende Stadtrundfahrt. 
Von der Arlington Memorial Bridge bietet sich ein phänomenaler Blick auf die National Mall und 
den Memorial Park. Die weitläufige Parkanlage ist gesäumt von geschichtsträchtigen Denkmälern 
und Museen. Am Lincoln Memorial genießen Sie einen besonderen Ausblick auf den Reflecting 
Pool und das majestätische Washington Monument, einem 169 m großen und damit größten 
Obelisken zur Erinnerung an den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Über 
das neoklassizistische Jefferson Memorial führt der Weg vorbei am Smithsonian Museum auf das 
majestätische Kapitol zu. Abschließend werfen Sie einen Blick auf das Weiße Haus, dem Amtssitz 
des amerikanischen Präsidenten und Symbol für die amerikanische Demokratie.  

Am Nachmittag besuchen Sie dann das Büro der KAS. 

 

3. Tag, SA 18.10.25 Washington D.C. & Begegnung 

Am Vormittag besuchen Sie das Wahrzeichen Washingtons und Symbol für die Demokratie der 
Freien Welt: das Kapitol! Hier tagt seit mehr als 200 Jahren der Senat und das Repräsentantenhaus 
der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Anlage, die auch die Library of Congress und den 
Supreme Court einschließt, wurde auf einem 30 Meter hohen Plateau in der Stadtmitte geplant. Auf 
einer Führung erleben Sie die Krypta, die Rotunde, die Old Supreme Court Chamber, die National 
Statuary Hall, die Old Senate Chamber und die Brumidi Corridors. In den Ausstellungsräumen 
können Sie darüber hinaus mehr über die Geschichte der USA und die Funktionen von Senat und 
Repräsentantenhaus erfahren. Im Anschluss besuchen Sie gemeinsam das National Museum of 
American History. Das Museum hilft die amerikanische Geschichte, gerade in Zeiten des Wandels, 
zu erklären, zu verstehen und zu hinterfragen. 

Am Nachmittag sind weitere Begegnungen geplant. 

 

4. Tag, SO 19.10.25 Shanandoah National Park    300 km  

Auf dem Skyline Drive geht es heute durch den Shenandoah Nationalpark, ein paradiesisch 
schmaler Streifen konzentrierter Natur in den Blue Ridge Mountains. Vor allem im Frühjahr und 
Herbst bietet dieser ein Kaleidoskop blühender Blumen und bunter Blätter.  
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Sie statten der riesigen Tropfsteinhöhle von Luray einen Besuch ab. Die gewaltigen Stalagmiten 
und Stalaktiten sind nicht nur beeindruckend, sondern haben hier sogar eine Funktion inne, sie sind 
Teil des größten unterirdischen Musikinstrumentes der Welt – so steht es im Guinessbuch der 
Rekorde. Gespielt wird die Orgel allerdings nur zu besonderen Anlässen. Doch auch ohne 
Orgelklang ist die Szenerie mit den bizarren Steinformationen ein Erlebnis und schließlich kann 
man im Netz auch den Klängen lauschen. Sofern es zeitlich möglich ist, besuchen Sie das Heritage 
Museum. Es befindet sich in einer großen Getreidefabrik von 1848 und beherbergt Exponate des 
alltäglichen Lebens in Shenandoah County aus dem letzten Jahrhundert. 

 

5. Tag, MO 20.10.25 Washington D.C. – Pittsburgh    400 km 

Nach dem Frühstück führt Ihr Weg in Richtung Pittsburgh. Unterwegs besuchen Sie das Haus 
Falling-Water in den idyllischen Laurel Highlands. Das American Institute of Architects bezeichnete 
dieses Gebäude als "bestes Werk amerikanischer Architektur aller Zeiten" und von National 
Geographic wurde es zu einem der "50 Places of a Lifetime" erklärt. Das Haus, das dramatisch über 
einen Wasserfall gebaut ist, gilt weithin als Floyd Wrights beeindruckendste Verschmelzung von 
Mensch und Natur. 

Am Abend erreichen Sie Pittsburgh, wo Sie Ihre Zimmer im zentralgelegenen Hotel beziehen.  

 

6. Tag, DI 21.10.25  Pittsburgh – Stadt des Wandels 

Einst war Pittsburgh der Inbegriff für die amerikanische Stahlindustrie, heute ist es eine grüne 
Wohlfühlstadt mit viel Lebensqualität. Aber nicht nur das Stadtbild wandelte sich im Laufe der Zeit. 
Die einstigen Siedler, die sich im Westen von Pennsylvania niederließen, machten Pittsburgh zu 
einem echten Schmelztiegel der Kulturen. Die sich daraus ergebende, ethnische Vielfalt ist bis heute 
zu erkennen und ein Quell stetiger Impulse in die Zukunft.  

Der schönste Panoramablick auf die Skyline der Stadt und ihre Umgebung bietet sich zweifellos 
vom Mount Washington. Sie beginnen diesen Tag mit einer Fahrt der Duquesne Incline, einer 
Zahnradbahn. Von dort oben hat man einen fantastischen Blick auf Pittsburgh und den Point State 
Park an seiner Spitze. Wieder im Zentrum folgt eine Stadtführung zu Fuß im „Goldenen Dreieck“ 
wo Sie auch Ihre Mittagspause verbringen.  

Am Nachmittag ist noch eine Begegnung geplant.  

 

7. Tag, MI 22.10.25 Pittsburgh – Gettysburg      300 km 

Am Morgen genießen Sie noch etwas Freizeit in Pittsburgh. Wer möchte kann das berühmte Andy 
Warhol Museum oder das Carnegie Science Center besuchen.  

Am Nachmittag führt Ihre Fahrt auf der Panoramastraße mit schönen Aussichten durch die schöne 
Landschaft der Laurel Highlands.  



WWW.VIA-CULTUS.DE    INFO@VIA-CULTUS.DE 
 

 
 
 
 
 
 

 

USA – OST 2025   Seite 5 

Nach der Ankunft in Gettysburg beziehen Sie Ihre Zimmer im Hotel. Wenn zeitlich möglich 
unternehmen Sie eine Stadtrundgang zu Fuß. Die charmante Stadt im Süden Pennsylvanias bietet 
eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und landschaftlicher Schönheit. Sie war allerdings 
auch Schauplatz der blutigsten Schlacht des amerikanischen Bürgerkriegs 1863. 

 

8. Tag, DO 23.10.25 Gettysburg - Bürgerkriegsgeschichte & Helden  

Sie besuchen am Vormittag den Gettysburg National Military Park. Diese weitläufige Gedenkstätte 
umfasst das gesamte Schlachtfeld von Gettysburg, wo Unionstruppen und Konföderierte 
aufeinandertrafen. Das Herzstück des Parks ist das Gettysburg Museum and Visitor Center, das eine 
Fülle von Informationen und Ausstellungen bietet, um einen tiefen Einblick in die Ereignisse und 
Auswirkungen der Schlacht zu geben. Ein besonderes Highlight ist das Gettysburg Cyclorama, ein 
riesiges Panoramagemälde, das die Schlacht in beeindruckenden Details darstellt. Wer möchte 
kann das State of Pennsylvania Monument über eine Wendeltreppe erklimmen und wird belohnt 
mit einem Panoramablick über die gesamte Anlage. 

Im Anschluss wartet das Eisenhower National Historic-Site, das ehemalige Anwesen von Präsident 
Dwight D. Eisenhower, auf Sie. Das Haus und die Farm des Präsidenten bieten Einblicke in das Leben 
und die Zeiten eines der wichtigsten Staatsoberhäupter des 20. Jahrhunderts. Zum Abschluss 
spazieren Sie über die historische Sachs Covered Bridge, die im Bürgerkrieg eine wichtige Rolle 
spielte und heute ein beliebtes Fotomotiv ist. 

 

9. Tag, FR 24.10.25 Gettysburg - Lancaster - Philadelphia  220 km  

Am Morgen fahren Sie zunächst nach Lancaster County, wo die größte Amish-Gemeinde in den 
USA lebt. Besonders auf uns Deutsche üben die Amish mit ihrem altertümlichen Deutsch eine große 
Faszination aus, sie gehören in den USA in vielen Gemeinden zum Straßenbild. Ursprünglich aus 
Süddeutschland und der Schweiz stammend, haben sie ihre Kultur und Sprache in die Neue Welt 
getragen: Sie sprechen Pennsylvaniadeutsch – eine Mischung aus Englisch und deutschen Dialekten 
– und leben wie vor 300 Jahren. Benannt sind die Amish nach ihrem Gründer Jakob Amman. Sie 
besuchen das Amish Village – ein Museumskomplex, der es ermöglicht einen guten Einblick in das 
Leben der Amish zu erhalten ohne deren Privatsphäre zu verletzen. Auch das Mittagessen dürfen 
Sie heute in einem Amish Restaurant einnehmen.  

Weiterfahrt nach Philadelphia am Nachmittag. Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel.  

 

10. Tag, SA 25.10.25   Philadelphia - Wiege der amerikanischen Unabhängigkeit  

Die pulsierende Metropole Philadelphia ist eine Stadt der Gegensätze: Neben modernen 
Wolkenkratzern gibt es auch eine Vielzahl an historischen Gebäuden. Nicht umsonst wird 
Philadelphia auch als „Geburtsort der USA“ bezeichnet: In der Independence Hall wurden 1776 die 
Unabhängigkeitserklärung und 1787 die Verfassung der USA unterschrieben. Von großem Interesse 
für Deutsche Besucher ist, dass die größte Gruppe an Deutsch-Amerikanern des Landes in 
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Pennsylvania angesiedelt ist, mit rund 3,5 Millionen Menschen. Den Stadtteil „Germantown“ 
besuchen Sie ebenfalls auf Ihrer Stadtbesichtigung.   

Am Nachmittag planen wir für Sie noch eine Begegnung ein.  

 

11. Tag, SO 26.10.25 Freizeit – Transfer und Abschied  

Gestalten Sie Ihren Vormittag nach eigenen Vorstellungen. Zahlreiche Museen und Attraktionen 
bieten sich an.  

 

- Philadelphia gilt als „Welthauptstadt für Wandkunst“. Als erste Stadt des Landes hat 
Philadelphia eine Verordnung erlassen, nach der fast alle Immobilienentwickler verpflichtet 
sind, für rund 1 % des Budgets ihrer Bauprojekte ein neues Kunstwerk in Auftrag zu geben. Im 
Rahmen dieses Programms „Percent for Art“ sind bereits über 650 Werke entstanden, die 
überall in der Stadt zu sehen sind. Nicht verpassen sollten Sie außerdem die flippigen 
Philadelphia’s Magic Gardens, die LED-Lichter im Spruce Street Harbor Park und die laufend 
neuen Installationen von Wonderspaces. 

- Am Benjamin Franklin Parkway sind renommierte Kunstmuseen und Kulturschätze 
aufgereiht. Allein das Philadelphia Museum of Art beherbergt über 9.000 faszinierende Objekte 
und Gemälde aus mehreren Jahrhunderten. (Falls Sie sich wundern, warum Ihnen die Stufen 
vor dem Museum bekannt vorkommen: Sie sind in einer Schlüsselszene des Films „Rocky – Die 
Chance seines Lebens“ von 1976 zu sehen!). Das Rodin Museum zeigt eine der größten 
Sammlungen des französischen Bildhauers Auguste Rodin außerhalb von Paris und ganz in der 
Nähe präsentiert die Barnes Foundation die weltgrößte Privatsammlung impressionistischer 
und postimpressionistischer Werke. 

- Mit über 10.000 Pflanzenarten garantieren die etwas außerhalb von Philadelphia 
gelegenen Longwood Gardens eine botanische Vielfalt der Extraklasse.  

- Vielleicht haben Sie schon im Vorfeld der Reise etwas davon gehört, dass Sie in 
Pennsylvania Kleidung und Schuhe steuerfrei einkaufen können. Auf Wunsch bieten wir Ihnen 
gerne am Nachmittag einen Transfer zur King of Prussia Mall an, eines der zahlreichen 
Einkaufszentren der Stadt.  

- Im „Reading Terminal Market“, einer der ältesten Märkte der USA, kommen Sie auch 
kulinarisch zum Genuss. Versäumen Sie nicht das typische „Philly Cheesesteak“ zu probieren.  
Und falls Sie nach fast 10 Tagen Lust auf deutsches Essen verspüren, besuchen Sie das Brauhaus 
Schmitz, wo Sie deutsche Spezialitäten und natürlich ein deutsches Bier genießen können. 

 
Ihr Transfer erfolgt am Nachmittag zum Flughafen von Philadelphia, wo es dann heißt, Abschied 
nehmen und mit zahlreichen Erinnerungen im Gepäck nach Deutschland zu fliegen. Flug mit der 
Lufthansa um 18.35 Uhr.  

 

12. Tag, Mo 27.10.25  Ankunft Frankfurt um 7:15 Uhr 
© via cultus Änderungen vorbehalten 

Es sind Gespräche und Begegnungen innerhalb des Programms vorgesehen. Eine endgültige Planung kann erst nach 
Erreichen der Mindestteilnehmerzahl erfolgen. 
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Leistungen:  
 

 Flug mit der Lufthansa von Berlin (mit Aufpreis) oder Frankfurt in der Eco.-Class. Inkl. Aufgabe- u. 
Handgepäck, akt. Steuern. (Stand März 25), andere Flughäfen und Zubringerflüge auf Anfrage. 
 
 LH181   16OCT  Berlin - Frankfurt    0945   1055 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 ……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… …………… ………………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………….…… ………………………… ……………………… ……………………… ………… ………………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… …………….……………… ……………………… ……………………… ………… ………………………………… ….. 
 

 
 LH418 16OCT Frankfurt – Washington D.C. 1310 1550 
 LH4273 26OCT Philadelphia – Frankfurt   1835 0715       27 OCT.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               …  
 ………………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………… ………………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………….…………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……………………… ………… ………………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ……………………… ……….…………………… ……………………… ……………………… ………………………… ………………..  
 

  
 LH176 27OCT Frankfurt – Berlin   0845 0955    Änderungen vorbehalten     
 

 10 Übernachtungen mit Frühstück in folgenden Hotelanlagen unter Vorbehalt: 
Washington D.C. Residence Inn Arlington Capital View 
Pittsburgh  Hampton Inn & Suites Downtown 
Gettysburg  Hilton Garden Inn  
Philadelphia  Home2 Suites 

 Rundreise und Transfers im modernen, klimatisierten Reisebus laut Programm 

 2 Abendessen (Begrüßungs- und Abschiedsessen im Restaurant) 

 Eintrittsgelder lt. Programm 

 Qualifizierte Reiseleitung ab Washington D.C. bis Philadelphia 

 Organisation der Begegnungen und Gespräche 

 Reisebegleitung des Freundeskreises der Konrad-Adenauer-Stiftung 

 Reiseunterlagen + Informationsmaterial 

 
 
Reisepreis:     

pro Person im Doppelzimmer ab 20 Personen     €  4.795,00 

Einzelzimmerzuschlag  (Doppelzimmer zur Einzelnutzung)      €     995,00  

  

Aufpreis Zubringerflug ab/bis Berlin              €       90,00 
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Die Vereinigten Staaten von Amerika (englisch United States of America; abgekürzt USA), kurz auch 
Vereinigte Staaten (englisch United States; abgekürzt US) oder Amerika (englisch America) genannt, 
sind eine demokratische, föderal aufgebaute Republik in Nordamerika und mit einigen Inseln auch in 
Ozeanien. Sie besteht aus 50 Bundesstaaten, der Hauptstadt Washington D.C., die einen eigenen 
Bundesdistrikt darstellt, sowie aus fünf größeren Territorien und neun Inselterritorien. Die Vereinigten 
Staaten haben eine gemeinsame Grenze mit Kanada und eine mit Mexiko  

Fläche: 9,83 Mio. qkm  Bevölkerungszahl: ≈ 340 Mio.  Hauptstadt: Washington D.C. 

Staatsoberhaupt: Donald J. Trump, 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Amtsantritt: 
21.01.2025, Republikanische Partei.   

Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige: Für die Einreise in die USA benötigen Sie 
einen biometrischen Pass (X-Pass) welcher noch mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum 
gültig ist. Sie müssen rechtzeitig vor der Einreise ein Einreiseformular (ESTA) ausfüllen (kosten derzeit 
21 USD).  (https://esta.cbp.dhs.gov/) 

Währung: Währung ist der US-Dollar, welcher 100 Cents entspricht. Es gibt Banknoten (bills) zu 1, 2, 
5, 10, 20, 50 und 100 Dollar sowie Münzen. Akt. Umrechnungskurs: 1 € = 1,09 $ / 1 $ = 0,91 €. 

Ihre Reisekasse sollten Sie auf mehrere Zahlungsmittel aufteilen: Bargeld für die Ankunft und mindestens 
eine Kreditkarte für größere Ausgaben und für Notfälle. Kreditkarten werden überall angenommen. 
Geldwechsel ist ausschließlich in Wechselstuben der großen Flughäfen sowie in manchen größeren Hotels 
möglich. Tipp: US-Bargeld bekommen Sie am besten und gegen geringe Gebühr per Kreditkarte und PIN 
direkt an den meisten Bankautomaten. 

Ortszeit:  MEZ –6 h 

Netzspannung: 110/120 V, 60 Hz (amerikanisches Stecker System, Adapter ist nötig. 

Medizinische Hinweise: Die Standardimpfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-
Institutes sollten anlässlich einer Reise überprüft und vervollständigt werden. Wenn Sie in die USA reisen, 
sollten Sie unbedingt eine private Auslandskrankenversicherung abschließen. Denn das 
Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten gehört zu den teuersten der Welt. Eine Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen in Deutschland ist nicht möglich. 

Klima & Kleidung: Zu dieser Reisezeit dürfen Sie mit dem berühmten Indian Summer rechnen. Bitte 
packen Sie Herbst- und auch Regenkleidung ein und festes Schuhwerk. 

Trinkgeld: Trinkgeld (10-15%) geben ist immer angebracht.  
 
Kommunikation: Alle Telefonnummern in den USA sind 7-stellig. Bei Ortsgesprächen wählen Sie nur 
die Nummer. Für Ferngespräche wählen Sie eine »1«, die 3-stellige Vorwahl (area code) und danach die 
Nummer. Tri-Band-Handys aus Europa funktionieren auch in den USA. Die Netzabdeckung ist jedoch 
nicht flächendeckend. Vorwahl nach Deutschland ist 0049, danach die Ortsvorwahl (ohne die Null) und 
die Nummer. Die Vorwahl in die USA ist 001. 
 
Maßeinheiten:   
1 Meile = 1.609,344 m  1 Fuß = 0,3048 m  1 inch = 25,4 mm  1 Yard = 0,914 m  1 Gallon =  3,785 Liter 
 
Adresse der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland: 
Embassy of the Federal Republic of Germany, 4645 Reservoir Road NW, Washington, DC 20007. USA, 
Tel: +1 202 298 4000. 
 
Die allgemeinen Reiseinformationen stammen von der Internetseite des Auswärtigen Amtes. 

Weitere Informationen auf http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Startseite_node.html. 
Für die Vollständigkeit oder evtl. Änderungen kann via cultus GmbH keine Haftung oder 
Garantie übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt auf den Internetseiten 
zuständiger Organisationen (z.B. Auswärtiges Amt, Fremdenverkehrsamt, Robert-Koch-

Institut) über evtl. Änderungen oder kontaktieren Sie uns im Büro. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter! 

 

Allgemeine Informationen 

https://esta.cbp.dhs.gov/


WWW.VIA-CULTUS.DE    INFO@VIA-CULTUS.DE 
 

 
 
 
 
 
 

 

USA – OST 2025   Seite 9 

 

DUMONT Reise-Handbuch 
Reiseführer USA, Der Osten: 
mit Extra-Reisekarte 
von Ralf Johnen und Manfred 
Braunger | 2025  
EUR  25,95 

 

MARCO POLO Reiseführer USA 
Ost: Reisen mit Insider-Tipps. 
Inkl. kostenloser Touren-App 
von Ole Helmhausen | 2024 
EUR 15,95 

 

Baedeker Reiseführer USA 
Nordosten: mit praktischer 
Karte EASY ZIP 
von Ole Helmhausen | 2023 
EUR 17,95 

 

111 Places in Washington That 
You Must Not Miss: Travel Guide 
Englische Ausgabe | von Andrea 
Seiger und John Dean | 2024  
EUR 18,99 

 

Geschichte der USA: Von der 
ersten Kolonie bis zur 
Gegenwart (Beck Paperback) 
von Bernd Stöver | 2021 
EUR 22,00 

 

 
USA: Das Wichtigste im 
Überblick 
von Noah Gil-Smith und 
Kai Simon Müller | 2025 
EUR 8,99 
 

 

Bildband: Amerika. Zeitreise 
durch 100 Jahre Weltge-
schichte: Die 50 Staaten der 
USA in eindrucksvollen 
Bildern. Natur, Kultur und 
Geschichte Nordamerikas von 
Susan Goldberg und Print 
Company Verlagsgesellschaft 
M.b.h. | 2021 
EUR 19,90 

 

Amerika verstehen: Geschichte, 
Politik und Kultur der USA 
von Ronald D. Gerste | 2021 
EUR 7,99 

 

Die DNA der USA: Wie tickt 
Amerika? | Nominiert für den 
DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFTSBUCHPREIS 
2023 
von Sndra Navidi | 2023 
EUR 22,00 
  

Das gespaltene Haus: Eine 
Geschichte der Vereinigten Staaten 
von 1950 bis heute 
von Manfred Berg | 2024   
EUR 35,00 

 

Die Unvereinigten Staaten: 
Das politische System der 
USA und die Zukunft der 
Demokratie 
von Stephan Bierling | 2024 
EUR 12,90 

 

Das USA-Lesebuch: Impressionen 
und Rezepte aus dem Land der 
großen Träume (Reise-Lesebuch: 
Reiseführer für alle Sinne) 
von Gunhild Hexamer | 2021 
EUR 24,95 
 

Literaturliste 
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Datenschutzerklärung 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Reisen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr 
wichtig.  

Wir erheben und verwenden Ihre Daten stets im Rahmen der Bestimmungen zum Datenschutz, 
insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Telemediengesetzes (TMG).  

Sie können unsere Website ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Treten Sie per E-
Mail oder Kontakt- bzw. Anfrageformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme oder Anfragebearbeitung Ihre freiwillige Einwilligung. Die Angabe der darin 
abgefragten Daten ist für die Beantwortung und Bearbeitung erforderlich. Diese Angaben 
speichern wir zum Zweck der weiteren Bearbeitung. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen sind die Leistungsträger, die mit der 
Bearbeitung Ihrer Buchung befasst sind.  

Sobald die personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben worden sind, 
nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. Etwas anderes gilt nur, soweit gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen. Dann wird die Verarbeitung der Daten bis zum Ablauf dieser 
Aufbewahrungspflichten eingeschränkt und danach werden die Daten endgültig gelöscht. 

Eine Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zur Zusendung von Newsletter mit Information über 
Neuheiten und aktuelle Themen erfolgt nur, wenn Sie uns Ihre Daten ausdrücklich hierfür 
überlassen. Falls Sie keine solchen Informationen mehr erhalten möchten, können Sie Ihre 
insoweit erteilte Einwilligung jederzeit schriftlich, per E-Mail oder telefonisch mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit diese stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht. 

Fragen und Anregungen 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail:  

via cultus internationale Gruppen- und Studienreisen GmbH 
Kelterstr. 32 
76227 Karlsruhe 
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1 Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kunden 
1 Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kunden1.1. Für alle 
Buchungswege gilt: 
a) Grundlage des Angebots von VC und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung und 
die ergänzenden Informationen von VC für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der 
Buchung vorliegen. 
b) Reisemittler sind von VC nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben 
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern, 
über die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von VC zugesagten Leistungen hinausgehen oder 
im Widerspruch dazu stehen. 
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von VC herausgegeben werden, sind 
für VC und die Leistungspflicht von VC nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche 
Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspflicht von VC gemacht wurden. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von VC vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot 
von VC vor, an das VC für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, soweit VC bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen 
und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
VC die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
e) Die von VC gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 
EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den 
Parteien ausdrücklich vereinbart ist. 
f) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung 
vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend für Gruppenauftraggeber 
oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf geschlossene Gruppenreisen im Sinne der 
nachstehenden Ziffer 14.1 und die vom Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortlichen 
angemeldeten Reiseteilnehmer. 
1.2. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen 
Formular vorzunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde VC den Abschluss eines Reisevertrages 
auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden 
Informationen für die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt, Angebot) – soweit diese 
dem Kunden vorliegen – verbindlich an. 
1.3. Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars begründet keinen 
Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner 
Buchungsangaben. VC ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden 
anzunehmen oder nicht. 
1.4. Der Kunde haftet gegenüber VC bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese 
Verpflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.5. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von VC an die/den Kunden oder das 
diese/n vertretende Reisemittler mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsumfang 
zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der Kunde bei oder 
unverzüglich nach Vertragsabschluss die Reisebestätigung in Textform (per E-Mail, E-Mail-Anhang, 
Post oder Fax ausgehändigt). 
1.6. VC weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 
1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 
sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das 
Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss 
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht. 
2. Bezahlung 
2.1. VC und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem 
Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird zum vereinbarten Fälligkeitsdatum erwartet, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund 
abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte 
Reisepreis sofort zahlungsfällig. 
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, obwohl VC zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen 
bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist VC berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 5 zu belasten. 
3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von VC nicht wider Treu 
und Glauben herbeigeführt wurden, sind VC vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen 
unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 
3.2. VC ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder 
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der 
Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden 
sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 
gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 

Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von VC gesetzten Frist 
ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als 
angenommen. 
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Hatte VC für die Durchführung der geänderten Reise geringere Kosten, ist 
dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 
4. Preiserhöhung; Preissenkung 
4.1. VC behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, 
den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für 
Treibstoff oder andere Energieträger, oder  
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie 
Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt. 
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern VC den Reisenden in Textform klar und 
verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der 
Preiserhöhung mitteilt. 
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt: 
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann VC den Reisepreis 
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
-   Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann VC vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen. 
- Andernfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 
zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels 
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann VC vom Kunden verlangen. 
b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
4.4. VC ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des 
Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise oder Abgaben 
nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für VC 
führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag von VC zu erstatten. VC darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die VC 
tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. VC hat dem Kunden/Reisenden auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC 
gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung 
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht 
innerhalb der von VC gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber VC den Rücktritt vom 
Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen. 
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber VC unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen 
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem 
Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären. 
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert VC den 
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann VC eine angemessene Entschädigung verlangen, 
soweit der Rücktritt nicht von VC zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen 
unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich 
beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle 
von VC unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 
5.3. VC hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums 
zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten 
Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet: 

Flugpauschalreisen mit Linienflug und Bus- und Bahnreisen 
bis 60. Tage vor Reiseantritt   20% 
vom 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt   30% 
vom 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt   50% 
vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt   70% 
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt   80% 
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt  oder bei Nichtanreise 90% 

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, VC nachzuweisen, dass VC überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von VC geforderte 
Entschädigungspauschale. 
5.5. VC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung 
zu fordern, soweit VC nachweist, dass VC wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist VC verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
5.6. Ist VC infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu 
leisten. 
5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von VC durch Mitteilung auf einem 
dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie VC 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 
6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung VC bereit und 
in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen 

R E I S E B E D I N G U N G E N  
 
Sehr geehrte Kunden und Reisende, 

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden* und via cultus GmbH, nachfolgend VC abgekürzt, des bei 
Vertragsschluss ab 01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – y BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer 
Buchung sorgfältig durch! 
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Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des Reisevertrages 
berechtigt hätten. VC wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt. 
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
7.1. VC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen 
zurücktreten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von 
VC beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein 
b) VC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spät. Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben 
c) VC ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
d) Ein Rücktritt von VC später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig. 
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend. 
8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden 
8.1. Reiseunterlagen 
Der Kunde hat VC oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu 
informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht 
innerhalb der von VC mitgeteilten Frist erhält. 
8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. 
b) Soweit VC infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch 
Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen 
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von VC vor Ort zur 
Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von VC vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, 
sind etwaige Reisemängel an VC unter der mitgeteilten Kontaktstelle von VC zur Kenntnis zu bringen; 
über die Erreichbarkeit des Vertreters von VC bzw. der Kontaktstelle vor Ort wird in der 
Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem 
Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von VC ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch 
nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
8.3. Fristsetzung vor Kündigung 
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) 
BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er VC zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von VC 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 
8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum 
Abhilfeverlangen 
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im 
Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden 
unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.") der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen 
sind. Fluggesellschaften und VC können die Erstattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte 
ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. 
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich 
VC, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet 
den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb 
der vorstehenden Fristen zu erstatten. 
9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von VC für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung 
unberührt. 
9.2. VC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und 
Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet 
wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von VC sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt. 
VC haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten von VC ursächlich geworden ist. 
10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat 
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber VC geltend 
zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die 
Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird 
empfohlen. 
11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
11.1. VC informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung 
von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei 
der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist VC 
verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die 
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald VC weiß, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführt, wird VC den Kunden informieren. 
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird VC 
den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel 
informieren. 
11.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle „Black List?? von Fluggesellschaften, 
denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist hier abrufbar und in 

den Geschäftsräumen von VC einzusehen 
12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
12.1. VC wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen 
für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn VC nicht, 
unzureichend oder falsch informiert hat. 
12.3. VC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde VC mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn, dass VC eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
13. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung 
13.1. VC weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass VC nicht 
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung 
nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für VC verpflichtend würde, informiert VC die 
Verbraucher hierüber in geeigneter Form. VC weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform hin. 
13.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden/Reisenden und VC die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche 
Kunden/Reisende können VC ausschließlich an deren Sitz verklagen. 
13.3. Für Klagen von VC gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz von VC vereinbart. 
14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen 
14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von VC, für 
Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Bestimmungen 
sind ausschließlich Gruppenreisen, die von VC als verantwortlichem Reiseveranstalter organisiert und 
über einen Gruppenverantwortlichen bzw. -auftraggeber gebucht und/oder abgewickelt werden, der 
als Bevollmächtigter für einen bestimmten Teilnehmerkreis handelt. 
14.2. VC und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise 
vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der 
Gruppenreiseteilnehmer das Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis drei Monaten vor 
Reisebeginn kostenfrei von der Gruppenreise zurückzutreten. Ggf. wird in der Reiseausschreibung 
und der Buchungsbestätigung auf dieses kostenfreie Rücktrittsrecht deutlich hingewiesen. Macht der 
Gruppenauftraggeber gegenüber VC von diesem kostenlosen Rücktrittsrecht Gebrauch, werden etwa 
bereits an VC geleistete Anzahlungen unverzüglich erstattet. Ziffer 5.6 gilt entsprechend. 
14.3. Dem Gruppenauftraggeber wird von VC zur Entgegennahme der einzelnen 
Teilnehmeranmeldungen ein Anmeldeformular überlassen, das verbunden ist mit diesen 
Reisebedingungen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur Unterrichtung 
des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der 
Gruppenauftraggeber verpflichtet sich insoweit gegenüber VC, jedem potentiellen Gruppenteilnehmer 
jeweils vor der individuellen Teilnehmeranmeldung dieses Anmeldeformular samt Reisebedingungen 
und Formblatt zu übergeben und sich den diesbezüglichen Erhalt auch entsprechend schriftlich mit 
der jeweiligen Teilnehmeranmeldung bestätigen zu lassen. Der Gruppenauftraggeber wird VC von 
jeglichen Schäden und Haftungen freihalten, die unmittelbar aus einer Verletzung seiner 
Verpflichtung insoweit resultieren. Die Haftung des Gruppenauftraggebers schließt evtl. 
Rechtsverteidigungskosten, die VC angemessener Weise in diesem Zusammenhang entstehen 
sollten, mit ein. 
14.4. VC haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne 
Kenntnis von VC – vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den 
Leistungen von VC angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Verfügung gestellt 
werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen 
organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit VC vertraglich vereinbarten Abreise- und 
Rückreiseort, nicht im Leistungsumfang von VC enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise 
und am Reiseort (Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. 
Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und von VC vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter. 
14.5. VC haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. 
Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen 
eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderungen 
vertraglicher Leistungen, welche nicht mit VC abgestimmt sind, Weisungen an örtliche Führer, 
Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusicherungen 
gegenüber den Kunden. 
14.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen nach 
Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen. 
14.7. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortliche 
oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmächtigt, Mängelanzeigen der 
Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt vor, während oder nach 
der Reise für VC Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsansprüche namens VC anzuerkennen. 
*Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde", „Auftraggeber", „Reiseleiter" etc. wurde von 
uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der 
Formulierung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine 
übersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewährleisten und bedeutet auf keinen Fall eine 
Missachtung unserer weiblichen Klientel.        © RA Noll & Hütten, Stuttgart/München 2021 
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oder per Mail: info@via-cultus.de 

 

 
 

Name      Vorname(n)                           
 

Straße/ Hausnummer    PLZ/ Ort 
 

Telefon       Handy    Mail  
 

Geburtsdatum       Nummer Reisepass  gültig bis 
 
 

Name (Begleitperson)    Vorname(n)                          (passkonform) 
 

Straße/ Hausnummer    PLZ/ Ort 
 

Telefon       Handy    Mail  
 

Geburtsdatum       Nummer Reisepass                gültig bis 
 
 
Ich wünsche ein:    Doppelzimmer        ⃞       ½ Doppelzimmer mit …………………………        ⃞                  Einzelzimmer               ⃞  

Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot für die An- und Abreise      ab/bis ………………………………………………………     ⃞        

Förderer des Freundeskreises der KAS          ja      ⃞           ich akzeptiere den Aufpreis für NICHT-Förderer von 60 €               ⃞      

Hiermit melde ich mich/uns zur Reise „USA – der Osten“ verbindlich an: 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie automatisch eine Buchungsbetätigung bzw. Rechnung. Die 
umseitigen AGB`s u. Datenschutzerklärung habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen u. erkenne(n) diese an.  
Ihre Daten speichern wir in unserer EDV zum Zwecke diese Studienreise zu organisieren und Ihnen dazu 
aktuelle Informationen zu übermitteln. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben und wenn sie für die Durchführung erforderlich ist. Die Reise/Veranstaltung wird 
fotografisch begleitet. Wir behalten uns vor, die Fotos für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu nutzen. 

 

Datum     Unterschrift 

Senden Sie Ihre Anmeldung an: 

 

via cultus  
int. Gruppen- und Studienreisen GmbH 
Kelterstraße 32 
76227 Karlsruhe 
 

 
 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Reisepreis:             €      4.795,00    
      pro Person im Doppelzimmer (bei 20 Teilnehmern) 

Einzelzimmerzuschlag    €         995,00                                            
      (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) 
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	1 Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kunden
	1 Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kunden1.1. Für alle Buchungswege gilt:
	a) Grundlage des Angebots von VC und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen von VC für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
	b) Reisemittler sind von VC nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern, über die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von VC zuge...
	c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von VC herausgegeben werden, sind für VC und die Leistungspflicht von VC nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspfl...
	Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von VC vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von VC vor, an das VC für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit VC bezüglich ...
	e) Die von VC gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 N...
	f) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gi...
	1.2. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen Formular vorzunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde VC den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebeding...
	1.3. Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. VC ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebo...
	1.4. Der Kunde haftet gegenüber VC bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Verpflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
	1.5. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von VC an die/den Kunden oder das diese/n vertretende Reisemittler mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsumfang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erh...
	1.6. VC weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilf...
	2. Bezahlung
	2.1. VC und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kun...
	2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl VC zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspf...
	3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
	3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von VC nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind VC vor Reisebeginn ...
	3.2. VC ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu inf...
	3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gle...
	3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte VC für die Durchführung der geänderten Reise geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 ...
	4. Preiserhöhung; Preissenkung
	4.1. VC behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit
	a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger, oder
	b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
	4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern VC den Reisenden in Textform klar und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
	4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
	a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann VC den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
	-   Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann VC vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
	- Andernfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelp...
	b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
	4.4. VC ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise oder Abgaben nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies z...
	4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig.
	4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückz...
	5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
	5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber VC unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt a...
	5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert VC den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann VC eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von VC zu vertreten ist oder am Best...
	5.3. VC hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch an...
	Flugpauschalreisen mit Linienflug und Bus- und Bahnreisen
	bis 60. Tage vor Reiseantritt   20%
	vom 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt   30%
	vom 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt   50%
	vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt   70%
	vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt   80%
	ab dem 6. Tag vor Reiseantritt  oder bei Nichtanreise 90%
	5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, VC nachzuweisen, dass VC überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von VC geforderte Entschädigungspauschale.
	5.5. VC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit VC nachweist, dass VC wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist VC verpf...
	5.6. Ist VC infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.
	5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von VC durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehe...
	5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.
	6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
	Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung VC bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit...
	7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
	7.1. VC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
	a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von VC beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
	b) VC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spät. Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben
	c) VC ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
	d) Ein Rücktritt von VC später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
	7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.
	8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
	8.1. Reiseunterlagen
	Der Kunde hat VC oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von VC mitgeteilten Frist erhält.
	8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
	a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
	b) Soweit VC infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen
	c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von VC vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von VC vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an VC unter der mitgetei...
	d) Der Vertreter von VC ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
	8.3. Fristsetzung vor Kündigung
	Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er VC zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt n...
	8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen
	a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.") der zuständig...
	b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich VC, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die F...
	9. Beschränkung der Haftung
	9.1. Die vertragliche Haftung von VC für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hina...
	9.2. VC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Lei...
	VC haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von VC ursächlich geworden ist.
	10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
	Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber VC geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachun...
	11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
	11.1. VC informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellscha...
	11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist VC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald VC...
	11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird VC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
	11.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle „Black List?? von Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist hier abrufbar und in den Geschäftsräumen von VC einzusehen
	12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
	12.1. VC wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabs...
	12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorsch...
	12.3. VC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde VC mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass VC eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.
	13. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung
	13.1. VC weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass VC nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für VC verp...
	13.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und VC die ausschließliche Geltung des deut...
	13.3. Für Klagen von VC gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, ...
	14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
	14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von VC, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von VC als verantwortliche...
	14.2. VC und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der Gruppenreiseteilnehmer das Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis drei ...
	14.3. Dem Gruppenauftraggeber wird von VC zur Entgegennahme der einzelnen Teilnehmeranmeldungen ein Anmeldeformular überlassen, das verbunden ist mit diesen Reisebedingungen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur Unterrichtung ...
	14.4. VC haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne Kenntnis von VC – vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen von VC angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder d...
	14.5. VC haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht ...
	14.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen nach Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen.
	14.7. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmächtigt, Mängelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch ni...
	*Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde", „Auftraggeber", „Reiseleiter" etc. wurde von uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der Formulierung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werde...
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